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9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i. Z. m. 
dem Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil 
der Ortslage Goldbeck
Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz beabsichtigt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 der Stadt 
Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck den Flächennutzungsplan zu ändern.
Mit dem Bebauungsplan Nr. 35 sollen Flächen im westlichen Bereich der Ortslage Goldbeck 
planungsrechtlich für eine Wohnbebauung vorbereitet werden. Darüber hinaus ist der 
Geltungsbereich so gewählt, dass die bereits bebauten bzw. vorgeprägten Flächen im Süden 
in das Gesamtkonzept eingebunden werden können. Eine genaue Auseinandersetzung 
hinsichtlich der Planungsabsichten wird im weiteren Verfahren konkretisiert. Der 
Bebauungsplan Nr. 35 wird in einem zweistufigen Verfahren nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuches aufgestellt.
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 35 sind im 
Flächennutzungsplan bislang als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Entsprechend 
der Zielstellungen des Bebauungsplanes Nr. 35 ist der Flächennutzungsplan zu ändern. Die 
Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 35. Der Bebauungsplan Nr. 35 nimmt nur einen Teil des Bereiches der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ein. 
Da neben dem Wohnen auch eine das Wohnen nicht störende gewerbliche Nutzung als Ziel 
angesehen wird, soll eine entsprechende Darstellung der Art der baulichen Nutzung 
vorgenommen werden.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:
1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz fasst den Beschluss über die Aufstellung der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i. Z. m. dem Bebauungsplan 
Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck. Der Planbereich 
wird wie folgt begrenzt:

nördlich: von der Dorfstraße,
südwestlich: von Grünland, einer mit Bäumen bewachsenen Fläche sowie 

landwirtschaftlichen Flächen,
südöstlich: von einer mit Bäumen bewachsenen Fläche und Grünland,
nordöstlich: von Grünland und einem bebauten Grundstück der Ortslage Goldbeck 

südlich der Dorfstraße.

Das Plangebiet ist dem beigefügten Plan zu entnehmen.

2. Es wird folgendes Planungsziel verfolgt:
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- planungsrechtliche Vorbereitung von Flächen für das Wohnen und das Wohnen 
nicht störendes Gewerbe.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.

4. Der Vorentwurf wird gebilligt und für die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB bestimmt.

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in 
Form einer öffentlichen Auslegung durchgeführt werden. 

6. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen 
Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich 
erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
- Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit dem Änderungsbereich (9. Änderung)
- Kurzbegründung
- Beschlussauszug der SV vom 13.07.2015

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Gründe für die Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Die Stadt Klütz beabsichtigt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck den Flächen-
nutzungsplan zu ändern. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 35 sollen Flächen im westlichen Bereich der Orts-
lage Goldbeck planungsrechtlich für eine Wohnbebauung und das Wohnen 
nicht störende Gewerbe vorbereitet werden. 
Der Bebauungsplan Nr. 35 wird im „Normalverfahren“ aufgestellt. 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 35 
sind im Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 
Entsprechend der Zielstellungen des Bebauungsplanes Nr. 35 ist der Flächen-
nutzungsplan zu ändern. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt pa-
rallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35. 

2. Planungsziele und städtebauliches Konzept 

2.1 Planungsziel 

Das Planungsziel besteht in der planungsrechtlichen Vorbereitung von Flächen 
für das Wohnen und das Wohnen nicht störende Gewerbe. Der Flächennut-
zungsplan der Stadt Klütz soll geändert werden, um den geplanten Festsetzun-
gen und Zielen des Bebauungsplanes Nr. 35 zu entsprechen. Der Geltungsbe-
reich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes ist größer, als der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 35, da bereits bebaute bzw. vorgeprägte Be-
reiche in das Gesamtkonzept eingebunden werden sollen. 

2.2 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht vor, im Rahmen der 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Klütz, Flächen im westlichen Teil der Ortslage 
Goldbeck für eine Wohnbebauung und das Wohnen nicht störende Gewerbe 
vorzubereiten. Maßgeblich hierbei ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
35 der Stadt Klütz. Eine genaue Auseinandersetzung hinsichtlich der Planungs-
absichten und des städtebaulichen Konzeptes wird im weiteren Verfahren kon-
kretisiert. 

3. Darlegungen zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes  

3.1 Bisherige Darstellung in der wirksamen Fassung 

Für den Bereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz 
wurde der Flächennutzungsplan noch nicht geändert. Somit ist für diese Flä-
chen der wirksame ursprüngliche Flächennutzungsplan maßgeblich. 
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Abbildung 1:  bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes für den Bereich der 9. Änderung des 

Flächennutzungsplanes 

Im Ursprungsflächennutzungsplan sind für den Bereich der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Entlang der 
Südwestlichen Geltungsbereichsgrenze der 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes sind darüber hinaus eine Fläche für Versorgungsanlagen - Elektrizität 
(Trafo), eine Wasserfläche sowie ein Naturdenkmal dargestellt. Bei letzterem 
handelt es sich gemäß Begründung zum Flächennutzungsplan aus dem Jahr 
2002 um eine geschützte Buche. Eine geringe Fläche innerhalb des Ände-
rungsbereiches ist als Wohnbaufläche dargestellt. Weiterhin wird für den be-
bauten Ortsteil Goldbeck eine Umgrenzung von Bauflächen, für die eine zentra-
le Abwasserentsorgung nicht vorgesehen ist, dargestellt. 

3.2 Entwicklungsziel und beabsichtigte Darstellung in der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 

 
Abbildung 2:  künftige Darstellungen des Flächennutzungsplanes für den Bereich der 9. Änderung des 

Flächennutzungsplanes 
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Entsprechend des Planungszieles des Bebauungsplanes Nr. 35 wird der Flä-
chennutzungsplan der Stadt Klütz geändert. Zukünftig wird der Bereich der 9. 
Änderung des Flächennutzungsplanes als Gemischte Baufläche gemäß § 1 
Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. Dies entspricht den Planungsabsichten, die 
Flächen für eine Wohnbebauung sowie dem Wohnen nicht störendes Gewerbe 
planungsrechtlich vorzubereiten. Die unterschiedlichen Nutzungen sollen in ei-
nem ausgeglichenen Verhältnis den Bereich der Gemischten Baufläche prägen. 
Die geringe Fläche im Norden des Änderungsbereiches, welche im Ursprungs-
plan als Wohnbaufläche dargestellt ist, bleibt auch zukünftig als Wohnbaufläche 
berücksichtigt. Die Darstellung des Trafos, der Wasserfläche sowie des Natur-
denkmales bleiben ebenfalls bestehen. 
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